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Beschlussvorlage
Gemeinde Hohen Viecheln

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV10/2017-0578
öffentlich

29.05.2017
Bürgermeister

Beschluss über den Entwurf und die Auslegung des B-Planes Nr. 10 
"Uferzone" in Hohen Viecheln
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 12.06.2017 Ausschuss für Bau, Verkehr, Gemeindeentwicklung und Umwelt Hohen Viecheln
Ö 17.07.2017 Gemeindevertretung Hohen Viecheln

Beschlussvorschlag:
1. Die Entwürfe des Bebauungsplanes Nr. 10 „Uferzone” in Hohen Viecheln, für das Gebiet : 
    Gemarkung Hohen Viecheln, Flur 4 und 2, entlang des Uferweges, im Bereich zwischen 
    der Bahnstrecke und dem Schweriner See, begrenzt durch die Badestelle im Westen und 
    den Fischereihof im Osten und der Begründung werden in den vorliegenden Fassungen 
    gebilligt. 

2. Die Entwürfe des Planes und der Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich   
    auszulegen.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind zu beteiligen und über die 
    öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 28.10.2013 die Aufstellung des B- Planes 
beschlossen, mit dem folgende Planungsziele verfolgt werden : 

- Erhaltung und Verbesserung des Gestaltungswertes der Uferzone am Schweriner See,
- Sicherung baurechtlich relevanter Änderungen der Bestandsbebauung, was auch teilweise
  Nutzungsänderungen und Nutzungserweiterungen einschließt,
- Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gesamtanlage,
- Ausbau der Uferzone für eine weitere touristischen Nutzung,
- Erhöhung der Qualität und Attraktivität vorhandener baulicher Anlagen,
- Klarstellung der planungsrechtlichen Situation durch Überplanung des touristisch genutzten 
Areals,

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt und die 
berührten Träger öffentlicher Belange beteiligt. Die Auswertung der Stellungnahmen wird als 
Anlage zum Beschluss genommen.

Anlage/n:
Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
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Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Gemeinde Hohen Viecheln  

 

B-Plan Nr. 10 – „Uferzone“  
 
 

Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
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Keine Bedenken, keine Trinkwasserschutzzone berührt 
Die Hinweise zur Wasserversorgung werden beachtet. 
 
 
 
 
Keine Bedenken, 
Die Hinweise zur Abwasserentsorgung werden beachtet. 
 
 
 
 
Keine Bedenken 
 
 
Die Niederschlagswasserableitung in den Schweriner See entspricht den Regelungen 
des WHG.  
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Die Einleitung ist erlaubnisfrei.  
 
Der Zweckverband betreibt keine öffentlichen Niederschlagswasseranlagen im 
Bereich der Uferzone und ist somit nicht zustimmungspflichtig. 
 
Zu dem Sachverhalt der Bestandsnutzung des Grabens besteht Klärungsbedarf, 
dieser ist jedoch nicht planungsrelevant. 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet.  
Das Wasser- und Schifffahrtsamt ist an der Planung beteiligt. 
 
Die Hinweise werden beachtet und in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Hochwasserschutz werden in die Begründung aufgenommen. 
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Die Hinweise werden beachtet und vollständig auf den Plan und in die Begründung 
aufgenommen. 
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Die Hinweise werden in der Entwurfsplanung beachtet. 
 
 
 
Der Baumbestand im Plangebiet ist im Wesentlichen nach § 19 NatSchAG M-V geschützt. Die 
Biotopkarte des Umweltberichtes stellt diese Alleen / Baumreihen linear dar. Einzelbäume oder 
Baumgruppen in Ufernähe sind Bestandteil des ufertypischen Gehölzsaums und sind somit 
auch Bestandteil des gesetzlich geschützten Gewässerbiotops Schweriner See. Diese Bäume 
sind zur besseren Nachvollziehbarkeit auch in der Planzeichnung mit einem Erhaltungsgebot 
gekennzeichnet. 
 
Der Hinweis wird entsprechend beachtet. 
 
 
Der landseitige Gewässerschutzstreifen von 50 m ab Mittelwasserlinie wird im Plan dargestellt. 
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Der Hinweis wird beachtet. Für die Vorhaben im Gewässerschutzstreifen werden 
Ausnahmen mit entsprechender Begründung beantragt. Das betrifft alle Vorhaben, 
auch die, für die keine Ausnahme in Aussicht gestellt wurde. Da zu erwarten ist, dass 
sich die Beurteilung der Vorhaben durch die Planüberarbeitung (Stand Entwurf) noch 
ändert, werden die Ausnahmen zu einem späteren Zeitpunkt, jedoch vor Satzungs-
beschluss beantragt. 
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass durch Planänderung kein zweites 
Wohnhaus im WA 3, jetzt WA 4 geplant wird und die ursprünglich geplante 
geschlossene Gebäudefront auf dem Gelände des Segelsportvereins in 2 Baubereiche 
unterbrochen wird, um eine Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes zu 
vermeiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Bedenken 
 
 
 
Die Hinweise zum Biotopschutz werden in der weiteren Planungsphase beachtet. 
 
Die Ergebnisse der aktuellen Biotopkartierung sind in einer Karte dargestellt, die dem 
Umweltbericht beigefügt ist. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. Zur FFH-Vorprüfung dient eine separat erstellte Unterlage, 
deren Gegenstand u.a. dieses EU-Schutzgebiet ist. 
 
 



B-Plan Nr. 10 “Uferzone“ der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 9 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. Zur FFH-Vorprüfung dient eine separat erstellte Unterlage, 
deren Gegenstand u.a. dieses EU-Schutzgebiet ist. 
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Die Hinweise werden wie folgt beachtet: 
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Die Grenze des LSG wird wie vorgeschlagen im B-Plan dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt und der Wasserwanderrastplatz wie vorgeschlagen  
weiter nach Osten in Richtung Fischereihof an den vorhandenen Steg verschoben.  
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Die geäußerten Bedenken hinsichtlich der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sowie zum Maß der 
baulichen Nutzung der Bootshäuser werden nicht geteilt. 
BEGRÜNDUNG 
• Die Planung bezieht sich deutlich auf den Bestand und die Struktur der Bootshausanlage  
• Planungswille der Gemeinde ist die Möglichkeit der erweiterten Nutzung der ursprünglich als 

Bootsschuppen errichtete Gebäude zu Erholungsnutzung 
• Nutzungsform hat sich bereits etabliert und wird planungsrechtlich festgeschrieben 

unter Berücksichtigung brandschutztechnischer Belange 
• Die Dimensionierung entspricht nicht annähernd dem Standard heutiger Einfamilienhäuser, sondern 

resultiert aus den Bootsgrößen.  
• Die Darstellung der Baugrenzen umfasst den Dachüberstand (Festsetzung) und entsprechend 

annähernd den gemessenen Dachüberständen – schränkt daher eine weitere seitliche Verdichtung der 
Bebauung ein. 

• Eine Verringerung der seitlichen Baugrenzen würde einen Rückbau bedeuten. 
• Die geforderte Reetdacheindeckung ist bereits Planbestandteil –(Örtl. Bauvorschriften Pkt. 1. Dächer) 
 
Der Umweltbericht geht auf das Landschaftsbild, welches sich im Übrigen durch die Festsetzungen nur 
unerheblich ändert (der B-Plan sichert im Wesentlichen den Bestand), ausführlich ein. 
 
Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: 
Um die Blickbeziehung vom Uferweg auf den Schweriner See gegenüber der Vorentwurfsplanung zu 
verbessern, wird die Zusatzbebauung im SO3 von der Bestandsbebauung abgesetzt. Der Mindestabstand 
zwischen der Zusatzbebauung und dem Uferweg wird mit 3,00 m festgesetzt. Auf die Zusatzbebauung kann 
jedoch nicht verzichtet werden, da sie für den Vereinssport von existenzieller Bedeutung ist. Um die 
Dominanz des neuen Gebäudes möglichst gering zu halten, wurde die max. Gebäudehöhe auf 4,50 m 
beschränkt, wobei das Grundstück noch ca. 1,00 m unter dem Niveau des Uferweges liegt.  
 
Da für die Entwicklung des Segelsportvereins ausschließlich das Vereinsgelände südlich des Uferweges zur 
Verfügung steht, kommt ein Bootslager nördlich des Uferweges nicht in Betracht.  
 
Die Anregung wird berücksichtigt und die Anzahl der Ferienhäuser im Baufeld SO 6 von 3 auf 2 Gebäude 
reduziert. 
 
Der Hinweis wird beachtet und im Zuge der Bauantragstellung berücksichtigt.  
 
Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass die Gemeinde Veranstaltungen mit erhöhten Immissionen nicht 
häufiger als an 10 Tagen und Nächten im Jahr durchführen wird. Diese Veranstaltungen gelten als „seltenes 
Ereignis“ und sind gemäß der Freizeitlärm-Richtlinie M-V mit höheren Immissionswerten als in einem 
normalen Wohngebiet zulässig. 
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Der Anregung folgend wurde die Immissionssituation gutachterlich untersucht. Im 
Ergebnis der Untersuchung wurde festgestellt, dass die hohe Belastung durch 
Schienenverkehrslärm im Plangebiet als gegeben hingenommen werden muss. 

Den recht hohen Lärmpegelbereichen im Plangebiet kann nur durch passiven 
baulichen Schallschutz bei neu zu errichtenden Gebäude begegnet werden.  

Für die Bestandsgebäude dienen die dargestellten Lärmpegelbereiche letztlich nur 
zur Information, da die Lärmbelastung auch unabhängig von der Aufstellung des B-
Planes Nr. 10 vorhanden ist. 
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Keine Bedenken 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
 
 
 
Keine Einwände 
 
 
Die Hinweise werden bei einer künftigen Ausbauplanung beachtet und in die 
Begründung aufgenommen.  
 
 
 
Ein Ausbau der Wendeanlage für Müllfahrzeuge ist auf Grund der besonderen 
Örtlichkeit nicht geplant.  
 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
Keine Einwände, da keine Betroffenheit 
 
Keine Bedenken 
 
Die im WA 3 (jetzt WA4) vorgesehene Lückenbebauung ist nicht mehr planungsrelevant. Die Baufläche wird 
in das Sondergebiet „Fischereihof“ integriert und zur Nutzung für Betriebswohnungen festgesetzt. Somit 
entfallen die erhöhten Schallschutzanforderungen. Dennoch wurde für den gesamten bahnparallelen 
Baubereich ein Gutachten zum Lärmschutz erarbeitet, in dem die Lärmsituation untersucht wurde. 
Entsprechend den ermittelten Lärmpegelbereichen sind für Neubauten die erforderlichen passiven 
Lärmschutzmaßnahmen zu planen. 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Ein Ausbau der Wendeanlage für Müllfahrzeuge ist auf Grund der besonderen 
Örtlichkeit nicht geplant.  
Die Bereitstellung der Abfallbehälter erfolgt im öffentlichen Bereich der Straßenführung 
Uferweg / Fischerweg.  
Der Hinweis wird beachtet und in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird korrigiert 
 
 
Die Hinweise zu den touristischen Radrouten und die Empfehlungen für 
Radverkehrsanlagen werden in die Begründung aufgenommen. 
Die Radwegeführung wird im Plan gekennzeichnet.  
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Eine weiterführende Wegeverbindung am Ufer des Schweriner Aussensees entlang ist 
auf Grund der Örtlichkeit leider nicht möglich. Die Planung kann hierauf keinen Einfluss 
nehmen. 
 
 
Die allgemeinen Hinweise zur Löschwasserversorgung werden beachtet. 
Die Löschwasserversorgung ist durch die Entnahme aus dem Schweriner See 
gewährleistet. In Abstimmung der örtlichen Feuerwehr wurden zwei Entnahmestellen 
festgelegt und im Plan gekennzeichnet. Das Plangebiet befindet sich vollständig im  
300 m Umfeld zu diesen Entnahmestellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Brandschutzproblematik für den Bereich der reetgedeckten Bootshäuser ist der 
Gemeinde bekannt. 
Die Gemeinde hat ein Brandschutzkonzept in Auftrag gegeben mit dem Ziel, über 
komplexe Lösungsansätze Maßnahmen festzulegen, die den Bestand und die Nutzung 
der Bootshäuser gewährleisten. 
Das Brandschutzkonzept ist als Anlage der Begründung beigefügt.  
Der Hinweisfunktion Rechnung tragend wird in den Textl.- Hinweisen der Sachverhalt  
wie folgt aufgenommen: 
Für alle baulichen Maßnahmen an den Bootshäusern im SO4 und deren Nutzung gelten 
die im Brandschutzkonzept festgelegten Anforderungen an den bautechnischen und 
organisatorischen Brandschutz. Der Nachweis zur Einhaltung der baulichen brand-
schutztechnischen Anforderungen ist durch die Bauherren im bauordnungsrechtlichen 
Genehmigungs-verfahren zu erbringen. Die organisatorischen Maßnahmen zum 
vorbeugenden Brandschutz werden in der Vereinssatzung der Bootshausbesitzer 
geregelt. Die Sicherung aller Maßnahmen erfolgt durch städtebaulichen Vertrag  
zwischen der Gemeinde und dem Bootshausbesitzern. 
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Bauleitplanung 
Die Gemeinde hat die Notwendigkeit und den Umfang der Änderung des FNP im 
Zusammenhang mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 10 unter folgenden 
städtebaulichen Aspekten geprüft und wie folgt festgestellt: 
• Der wirksame FNP weist den touristisch genutzten Bereich zwischen der westl. 

Plangebietsgrenze des B-Planes (Badestelle) bis zum Fischerweg als 
Sondergebiet Sport und Erholung aus. Das entspricht den geplanten Nutzungen 
des B-Planes bis auf die zwei vorhandenen Wohngrundstücke am Fischerweg. 
Der Umstand sollte keine Planänderung bedingen, da die Bestandswohnnutzung 
der Hauptnutzung des SO-Gebietes flächenmäßig untergeordnet ist.  

• Der Bereich östlich des Fischerweges ist im FNP als Außenbereich ausgewiesen. 
Dem Entwicklungsgebot Rechnung tragend, ist für diesen Bereich eine FNP-
Änderung notwendig.  
Die Darstellung eines Sonstiges Sondergebietes mit der Zweckbestimmung 
„Fischereihof“ entspricht dem städtebaulichen Entwicklungsziel und wird 
Gegenstand der 3. Änderung des FNP der Gemeinde Hohen Viecheln. 

HINWEIS 
Im Rahmen der Planüberarbeitung werden ausschließlich die Bauflächen der vier 
vorhandenen Wohnhäuser nach BauNVO als „Allgemeines Wohngebiet“ ausge-
wiesen. 
 
Städtebauliches Erfordernis 
Planungsziel der Gemeinde ist, auf Grundlage eines Brandschutzkonzeptes alle 
erforderlichen Maßnahmen festzusetzen, die den Bestand und die Nutzung der Boots-
häuser rechtlich sichern und zukunftssicher gestalten. 
 
Im Rahmen der Planüberarbeitung werden ausschließlich die Bauflächen der vier 
vorhandenen Wohnhäuser nach BauNVO als „Allgemeines Wohngebiet“ ausge-
wiesen. Die Einbeziehung aller Grundstücke im Bereich des Uferweges soll eine 
einheitliche geordnete städtebauliche Entwicklung der gesamten Uferzone gewähr-
leisten  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind durch die Bauherren zur 
Sicherung ihrer Bestandbebauung bzw. bei der Planung von Baumaßnahmen zu 
beachten. Die Grundstückseigentümer sind in den Planungsprozess einbezogen und 
haben sich bereit erklärt, die Umsetzung der Planung zu sichern. 
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Der Hinweis wird entsprechend beachtet und das Geh- und Leitungsrecht zur 
Erschließung der Bootshäuser und des Wochenendhauses aus der Planung genom- 
men.  
 
 
Die Straßenbezeichnung wird korrigiert. 
Zur Zweckbestimmung: Hier ist planungsrechtlich kein Handlungsbedarf erforderlich.  
 
Die Anregung wird berücksichtigt. Für das Nebengebäude entfällt die Baugrenze.  
 
 
Der Hinweis wird beachtet und die Mole vermasst.  
 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt und ein Sondergebiet “Erholung“ nach § 10 BauNVO festgesetzt. 
 
SO1b – beide Nutzungen sind im Bestand und planerisch erfasst. Die Vermaßung wird ergänzt. 
 
SO2+ SO3 – die Bezeichnung wird hier von Bootshäuser in Bootslagerhallen geändert. 
 
SO4 – Die Anregungen werden teilweise wie folgt berücksichtigt: 
Es wird ein Flächenanteil von 2/3 der Grundfläche als Bootsliegeplatz festgesetzt. 
Die Festsetzung der Nutzung ist so eindeutig, dass sie keiner weiteren Untersetzung bedarf. Der 
vorübergehende Aufenthalt schließt die Nutzung als Ferien- bzw. Wochenendhaus bereits aus.  
Die Vermietung eines Bootshauses mit einer Nutzung entsprechend B-Plan ist nicht planungsrelevant. 
Die Anregung zu Balkonen wird wie folgt berücksichtigt: Es wird festgesetzt, dass Balkone die seeseitige 
Baugrenze bis zu 1,20 m überschreiten dürfen und deren Grundfläche nicht auf die festgesetzte zulässige 
Grundfläche der Bootshäuser anzurechnen ist.  
 
 
Die Festsetzungen zum SO4a wurden dem SO4 zugeordnet, da die Nutzung identisch ist. 
 
Im Rahmen der Planüberarbeitung werden ausschließlich die Bauflächen der vier vorhandenen Wohn-
häuser nach BauNVO als „Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen. In Abstimmung mit den Betroffenen 
erfolgt eine Klarstellung, dass die beiden bestehenden Wohngebäude im Bereich des Fischereihofes ohne 
Zuordnung zum Fischereibetrieb, als freier Wohnraum verfügbar bleiben.  
Auf die Erforderlichkeit der festgesetzten Betriebswohnungen wird in der Begründung näher eingegangen. 
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SO 7 – im Entwurf jetzt SO 6  
Planungsziel ist die städtebauliche Entwicklung auf die bereits bebauten Bereiche zu konzentrieren. Hierbei 
sind Eigentumsverhältnisse erst einmal nicht von Belang. Die Entwicklung der gemeindeeigenen Flächen, 
wie im Bereich der Badestelle, des Wasserwanderrastplatz usw. ist das Kernstück beim Ausbau der 
touristischen Infrastruktur.  
Im Ergebnis der Überarbeitung wird auf die GRZ zugunsten der Festsetzung einer max. zulässigen 
Grundfläche der Gebäude verzichtet und die Anzahl der Ferienhäuser auf zwei reduziert. 
 
SO 8 
Der Anregung folgend wird für das Wochenendhaus eine max. Grundfläche von 100 m² festgesetzt. 
 
zu 1.3. WA 
Im Rahmen der Planüberarbeitung werden ausschließlich die Bauflächen der vier vorhandenen Wohn-
häuser nach BauNVO als „Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen. Die Einbeziehung aller Grundstücke im 
Bereich des Uferweges soll eine einheitliche geordnete städtebauliche Entwicklung der gesamten Uferzone 
gewährleisten  
 
zu 2 - Gemeinbedarfsfläche 
Die vorhandene Naturbühne soll qualitativ aufgewertet und für Veranstaltungen im Rahmen gemeindlicher 
Aktivitäten und für kleinere kulturelle Programme genutzt werden. Die Platzverhältnisse und die Örtlichkeit 
bestimmen die Größe und die Art der möglichen Veranstaltungen. In der Begründung auf die Nutzung der 
Naturbühne näher eingegangen. 
 
 
zu 4.2 und 6 
Der Rechtsbezug wird ergänzt. 
 
Die Brandschutzproblematik für den Bereich der reetgedeckten Bootshäuser ist der Gemeinde bekannt. 
Die Gemeinde hat ein Brandschutzkonzept in Auftrag gegeben mit dem Ziel, über komplexe 
Lösungsansätze Maßnahmen festzulegen, die den Bestand und die Nutzung der Bootshäuser 
gewährleisten. 
Das Brandschutzkonzept wird als Anlage der Begründung beigefügt. Da im Ergebnis der Vorprüfung des 
Brandschutzkonzeptes empfohlen wurde, den 2. Rettungsweg aus dem DG über den Balkon auf der 
Seeseite auszubilden, erfolgt keine weitere Festsetzung zur Ausbildung des 2. Rettungsweges. Die 
Ausbildung des 2. Rettungsweges wird somit Bestandteil der Bauantragsunterlagen.  
Die Sicherung aller Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erfolgt durch städtebaulichen Vertrag zwischen der 
Gemeinde und den Bootshausbesitzern.  
Im Plan wird festgesetzt, dass vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen 
nur bei Einhaltung der brandschutztechnischen Forderungen gemäß Brandschutzkonzept zulässig sind. 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. Dachgauben werden im SO4 und SO4a nicht zugelassen.  
 
 
Der Hinweis wird beachtet, die Örtl. Bauvorschriften entsprechend geändert. 
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Die Begründung wird entsprechend den gegebenen Hinweisen überarbeitet. 
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Die Aufnahme- und Sicherungspunkte sind im Plan gekennzeichnet. 
 
Die allgemeinen Hinweise sind Bestandteil der Begründung. 
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Keine Bedenken und Anregungen 
 
 
 
 
Keine Bedenken und Anregungen 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden im Rahmen der Umweltplanung berücksichtigt. Die Management-
planung wird im Rahmen der Erstellung einer Unterlage zur FFH-Vorprüfung 
berücksichtigt. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise sind Bestandteil der Begründung. 
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Keine Bedenken 
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Zustimmung zum touristischen Entwicklungskonzept der Gemeinde. 
 
 
 
 
Unter Berücksichtigung der gegeben Anregungen und Hinweise wird eine Erweiterung 
der Wohnnutzung in der Uferzone zurückgenommen. Es erfolgt ausschließlich eine 
planungsrechtliche Sicherung der vorhandenen Wohnnutzung. 
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Das bekannte Bodendenkmal wird im Plan gekennzeichnet. 
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Die Hinweise zum Bodendenkmal sowie zu Zufallsfunden werden in den Plan und in 
die Begründung übernommen. 
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Keine Festpunkte vorhanden – die Hinweise werden beachtet. 
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Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine Stellungnahme vor 
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Keine Bedenken aus Sicht des Brand- und Katastrophenschutzes. 
 
Der Landkreis als zuständige Kommunalbehörde wurde am Planaufstellungsverfahren 
beteiligt. 
 
Die allgemeinen Hinweise sind Bestandteil der Begründung. 
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Bedenken und Hinweise 
 
Die geäußerten Bedenken hinsichtlich der vorhandenen und geplanten Nutzungen im 
Mindestwaldabstand wurden gemäß Antrag der Gemeinde auf die Zulassung von 
Ausnahmen mit Stellungnahme der Landesforst vom 19.07.2016 zurückgenommen. 
 
Die Hinweise zur Darstellung der Waldflächen im B-Plan werden beachtet und der Plan 
entsprechend geändert.  
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Nachtrag zur Stellungnahme vom 20.02.2015 
 
Zustimmung zum Antrag der Gemeinde auf Zulassung von Ausnahmen im 
Mindestwaldabstand 
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Die Anregungen und Hinweise werden nachrichtlich in die Begründung  
zum B-Plan übernommen.  
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Der Hinweis zu den gesetzlichen Grundlagen und hoheitlichen Aufgaben der WSV  
wird unter den Textl. Hinweisen in die Planung übernommen. 
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Keine Bedenken, da keine Betroffenheit 
 
 
Der Hinweis, dass vorhandene Entwässerungsregime aufrecht zu erhalten, wird  
beachtet. 
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Die fehlenden Angaben können erst in Vorbereitung der Planumsetzung  
nachgereicht werden. 
Bei dem B-Plan handelt es sich um eine Bestandsüberplanung und deren Sicherung. 
 
 
Der Hinweis zu dem Bestand an vorhandenen Erschließungsanlagen wird zur Kenntnis 
genommen.  
Die Leitungsbestände sind im Plan gekennzeichnet. 
 
Für eine eventuelle bedarfsgerechte Erweiterung sind zwischen den Antragstellern und 
dem Zweckverband entsprechende Vereinbarungen abzuschließen. Auf Grund der 
Bestandsnutzung besteht jedoch keine Notwendigkeit, die Vereinbarung vor 
Inkrafttreten des B-Planes abzuschließen. 
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Der B-Plan ist eine Angebotsplanung. Erst im Rahmen einer konkreten Objektplanung  
wird mit dem Zweckverband Wismar eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen. 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Keine Bedenken 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise werden in die Begründung aufgenommen. 
Die Gemeinde wird nicht als Erschließungsträger fungieren, da mit dem B-Plan im 
Wesentlichen bestehenden Gebäude und bauliche Anlagen überplant werden und 
zentrale Erschließungsmaßnahmen nicht vorgesehen sind.  
 
Anschlüsse und mögliche Netzerweiterungen sind im Zuge der Bauvorbereitung durch  
die Bauherren zu beantragen. 
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  Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine Stellungnahme vor. 
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Keine Bedenken, 
 
Die Leitungen sind im Plan gekennzeichnet. 
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Die Allgemeinen Hinweise sind Bestandteil der Begründung. 
 
 
 
Das Merkblatt wird als Anlage der Begründung beigefügt. 
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Keine Einwände, da keine Betroffenheit 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
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Keine Einwände 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise werden beachtet und in die Begründung aufgenommen. 
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Zustimmung 
 
Die Landesregierung unterstützt und befürwortet die im B-Plan vorgesehenen 
Maßnahmen und Rahmenbedingungen zur Sicherung und Entwicklung des 
Fischereihofes in Hohen Viecheln. 
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Nachbargemeinden 
 

Von den 5 Nachbargemeinden  

1. Gemeinde Ventschow 
2. Lübow 
3. Dorf Mecklenburg 
4. Bad Kleinen 
5. Lübstorf 

haben zum Zeitpunkt der Prüfung …fünf…… Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben. 



B-Plan Nr. 10 “Uferzone“ der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 58 

1 
G

em
ei

nd
e 

Ve
nt

sc
ho

w
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Hinweise oder Bedenken 
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Zustimmung 
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Keine Hinweise oder Bedenken 
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Keine Bedenken 
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Keine Hinweise oder Bedenken 
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung vom 06.02.2015 – 09.03.2015 
 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von einem Bürgern Hinweise oder Anregungen geäußert. 
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Die Hinweise und Anregungen werden teilweise wie folgt berücksichtigt: 
 
 
Zu 1) - SO8 – jetzt SO7  
Da das Baufenster bereits mit einer Größe von 11,0 x 11,0 m ausgewiesen ist und 
den Bestand großzügig umfasst, ist die beantragte Erweiterung nicht vertretbar. Da es 
sich um ein Wochenendhaus handelt sind die hierfür üblichen Größen der Grund- 
flächen anzusetzen. 
 
 
Zu 2) - WA 2 
Im Ergebnis der Prüfung der Stellungnahme des Landkreises wird für das vorhandene 
Nebengebäude keine Baugrenze mehr festgesetzt um eine Hauptnutzung auszu-
schließen. 
Die Anregung wird berücksichtigt. Um die bereits vorhandene bauliche Nutzung des 
Grundstückes auch weiterhin zu ermöglichen wird die GRZ auf 0,4 erhöht. 
 
 
Zu 3) – SO 5 – jetzt ohne Bauflächenausweisung 
Die Überplanung des Bootsanlegers entfällt. Der vorhandene Steg wird im Plan als 
Nebenanlage gekennzeichnet. 
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